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Von Tobias Wehrli
Head of Intermediaries
VP Bank Gruppe

Mit dem Inkrafttreten des Finanzdienst-
leistungsgesetzes und des Finanzinfra-
strukturgesetzes am 1. Januar 2020 er-
hält die Schweiz neue Regeln, welche
die Finanzdienstleister gegenüber ihren
Kunden einhalten müssen. Der Gesetz-
geber verlangt zahlreiche Verhaltensre-
geln, Organisationsanforderungen und
wirksame interne Kontrollen. Die Ge-
setze «bezwecken den Schutz der Kun-
dinnen und Kunden von Finanzdienst-
leistern sowie die Schaffung vergleich-
barer Bedingungen für das Erbringen
von Finanzdienstleistungen», ähnlich
wie es im EU-Raum mit Mifid II um-
gesetzt wird. Ziel ist ein verbesserter
Anleger- und Investorenschutz und,
dank ausreichenden Informationen
über die angebotenen Finanzprodukte
und -dienstleister, mehr Transparenz.
Finanzinstitute können mit den neuen
Regeln aber auch einen Schritt unter-
nehmen, um sich selbst vor Compliance-

Verletzungen und rechtlichen Risiken
zu schützen.

Stärkung der Branche
Fidleg und Finig wirken sich in vielen
Bereichen auf die Zusammenarbeit
zwischen den externen Vermögensver-
waltern (EVV) und ihren Kunden, aber
auch auf die Banken aus. Mit der Ziel-
setzung, das Ansehen und die Wett -
bewerbsfähigkeit des Finanzplatzes zu
stärken, werden Themen wie Sorgfalts-
pflicht und Transparenz in den Vorder-
grund gerückt. Inhaltlich orientieren
sich die Regeln stark an den EU-Be-
stimmungen (Mifid II) – allerdings in
einer abgeschwächten Variante.

Die Übergangsfrist ist sehr lange,
was der EVV-Branche hilft, sich ent-
sprechend zu organisieren, denn im ge-
nerellen ist die Gesetzgebung viel po-
sitiver als ursprünglich angenommen.
So kann es durchaus sein, dass die EVV-
Branche auch hinsichtlich der Unter-
stellung unter die Aufsichtsorganisa -
tionen eine bessere Wahrnehmung er-
reicht. Dies trägt zu einer Stärkung der
EVV-Branche bei. Die Prozesse können
durch die neue Gesetzgebung hinter-
fragt und optimiert werden, was sicher-
lich einige Effizienzgewinne mit sich
bringen wird. Die Beratungsleistungen
werden auf den aktuellsten internatio-
nalen Stand gebracht, und aufgrund
möglicher digitaler Schnittstellen pro-
fitiert die Zusammenarbeit zwischen
den Vermögensverwaltern und der
Bank.

Mehr Transparenz
Neuen Regulierungen kann man zwar
durchaus kritisch gegenüberstehen. Für
die Zusammenarbeit zwischen den
EVV und den Depotbanken bedeutet
dies aber eine generelle «Aufwertung
der EVV-Branche» und somit eine hö-
here Akzeptanz. Dies kann auf der

einen Seite zu innovativen Partner-
schaften mit anderen externen Vermö-
gensverwaltern führen, auf der anderen
Seite auch zu spannenden Kooperatio-
nen mit Outsourcing-Partnern. Dies
stärkt beide Partner und macht dadurch
auch die Branche stärker. Somit wach-
sen das Know-how und die Professio-
nalität bei allen Beteiligten – eine klas-
sische Win-Win-Situation.

Mit Sicherheit wird die Kommuni-
kation mit dem Kunden des EVV zu-
nehmen, respektive dem Kunden wer-
den mehr Dokumente zur Verfügung
gestellt werden müssen. Mit der Über-
mittlung von detaillierten Produkt- und
Kosteninformationen vor einem Wert-
papiergeschäft erhöht die Regelung
ausserdem die Transparenz. Die elek-
tronische Kommunikation wird ent-
sprechend aufgezeichnet und führt al-
les in allem zu mehr Sicherheit – auch
für die Bank.

Bei der VP Bank steht das Geschäft
mit den Intermediären seit über 60 Jah-
ren im Fokus der Aktivitäten. Als be-
währter Partner von externen Vermö-
gensverwaltern investiert die VP Bank
daher auch im Zusammenhang mit
Fidleg/Finig gezielt in ihre Ressourcen.
Dazu gehören Massnahmen rund um
die Digitalisierung ebenso wie die Op-
timierung von Schnittstellen und die
Weiterbildung der Berater.

Informationen und Veranstaltungen
Weitere Ausführungen zum Thema
Fidleg/Finig sind im geschützten Be-
reich «ProLink» auf der Webseite der
VP Bank zu finden. Interessenten, die
Zugang zu diesem Bereich wünschen
oder an einer der geplanten Veranstal-
tungen teilnehmen möchten, können
gerne mit uns Kontakt aufnehmen.

tobias.wehrli@vpbank.com
www.vpbank.com

Warum mit Fidleg/Finig externe
Vermögensverwalter profitieren
Bei neuen Regulierungen reichen die Reaktionen von leisem Seufzen bis hin zur grossen Entrüstung.
Demnächst treten in der Schweiz das Finanzdienstleistungsgesetz (Fidleg) und das Finanzinfrastruktur-
gesetz (Finig) in Kraft, welche Banken und deren Intermediärkunden viele Chancen bieten. Vor allem
bringen Fidleg und Finig mehr Sicherheit für den Kunden.
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